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Retz, am 12. Dezember 2022

Der Gemeinderat der Stadt Retz hat in seiner Sitzung vom 6. Dezember 2022 folgende

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG
nach dem NÖ Bestattungsqesetz 2007

'

für die Gemeindefriedhöfe in

RE'[_'Z
KLEINHOFLEIN

KLEINRIEDENTHAL
OBERNALB

UNTERNALB

einstimmig beschlossen:
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Arten der Friedhofsqebühren

Für die Benutzung des Gemeindefriedhofes und dessen Einrichtungen werden folgende
Gebühren eingehoben:

a) GRABSTELLENGEBÜHREN
b) VERLÄNGERUNGSGEBUHREN
c) BEERDIGUNGSGEBÜHREN
d) ENTERDIGUNGSGEBÜHREN
e) GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE

19
GEBÜHREN'FÜRDIE BENUTZUNG DES KÜHLRA UMES
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Grabste/lengebühren

Die GrabsteI/engebühren für die Überlassung des Benützungsrechtesauf die Dauer
von 10 Jahren bei Erdgrabstellen bzw. bei Urnennischen sowie auf 30 Jahren bei
Grüften betragen für:

a) Erdgrabstellen
(Benützungsdauer 10 Jahre)
1. Grabart des S 2, Z. 1Lder Friedhofsordnunq (Reihen— Familienqräbe‘r)

Beerdigung bis zu zwei Leichen bzw. Urnen € 200, ——

2. Grabart des S 2, Z. 2, der Friedhofsordnunq (Reihen- Familienqräber)
Beerdigung bis zu vier Leichen bzw. Urnen € 360, --

Doppelgrab bis vier Leichen € 400, --

b) Sonstige Grabstellen:
1. Grabart des 5 2, Z. 3, der Friedhofsordnunq (Grüfte)
(Benützungsdauer 30 Jahre)

1 . zur Beisetzung bis zu 2 Leichen € 1.100,-—
2. zur Beisetzung bis zu 3 Leichen € 1. 650, --

3. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen € 2.200, --
4. zur Beisetzung bis zu 6 Leichen € 3.300‚--
5. zur Beisetzung bis zu 9 Leichen € 4.950, --

2. Urnennischen bis zu 4 Urnen:
(Benützungsdauer 10 Jahre)
Urnennischen bis zu 4 Urnen € 900‚-—
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Verlänqerunqsqebühren

1. Für Erdgrabste/Ien und Urnennischen wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere
Verlängerung des Benützungsrechtesaufjeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag
festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

2. Für sonstige Grabste/len wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere
Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des
Betrages festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten iSt.
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Beerdigungsgebühren

Die Beerdigungsgebühren (für das Öffnen und Schließen der GrabsteI/en und die
Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgtbei: ' "

Erdgrabstellen € 620, -- ‘-1.

2. Erdgrabstellen mit Deckel (blinde Grüfte) € 1.100,--
3. Doppel—Erdgrabstellen mit Deckel (blinde Grüfte) € 1.190‚--
4. Grüfte € 1.100, --

5. Tieferlegungen bei Grüften zusätzlich
.

€ 420, --
6. Urnen in Erdgräbern € 300, --
7. Beisetzung einer Urne in einer Gruft € 530, --
8. Beisetzung einer Urne in Urnennische, Urnenbox/—steIe/-gruft € 180‚--
9. Beisetzung einer Urne im Erdgrab mit Deckel € 790,--
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Enterdiqunqsqebühren

Die Enterdigungsgebühr (für die EnterdigUng - Exhumierung - einer Leiche) beträgt das
Zweieinvierte/fache derjeweiligen Beerdigungsgebühr.
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Gebühren für die Benützunq

der Aufbahrunashalle und des Kühlraumes

1. Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle beträgt
für jeden angefangenen Tag € 25‚--

2. Die Gebühr für die Benützung des Kühlraumes beträgt
für jeden angefangenen Tag € 30‚-—
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Schluss- und Überqanqsbestimmunqen

Diese Friedhofsgebührenordnung tritt mit dem auf den Ablauf der 14-tägigen
Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten in Kraft.
Auf Gebühren, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, ist der
bisher geltende Gebührensatzanzuwenden.

Eür den G
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Ste an Lang
Bürgermeister

angeschlagen am: 12.12.2022
abgenommen am: 28.12.2022


